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Text 

Einrichtung 

§ 1. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) besteht als eine dem Bundesminister 
für Inneres unmittelbar nachgeordnete Behörde mit bundesweiter Zuständigkeit. 

Organisation 

§ 2. (1) An der Spitze des Bundesamtes steht der Direktor. Im Fall seiner Verhinderung sind die 
Aufgaben von einem seiner beiden Stellvertreter wahrzunehmen. 

(2) Das Bundesamt hat seinen Sitz in Wien und jeweils eine Regionaldirektion in jedem Bundesland. 
Darüber hinaus kann der Direktor des Bundesamtes Außenstellen der Regionaldirektionen einrichten, um 
alle anfallenden Verfahren in verwaltungsökonomischer Weise und ohne unnötigen Verzug durchführen 
und abschließen zu können. 

(3) Die Zahl der Organisationseinheiten im Bundesamt, in den Regionaldirektionen und in den 
Außenstellen sowie die Aufteilung der Geschäfte in diesen, sind in einer vom Direktor zu erlassenden 
Geschäftseinteilung im Interesse einer raschen und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung festzulegen. 

(4) Der Direktor hat durch Ausbildung und berufsbegleitende Fortbildung der Mitarbeiter des 
Bundesamtes deren Qualifikation sicherzustellen. 
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(5) Der Direktor des Bundesamtes kann Bedienstete zur Ausübung von gemäß §§ 38 Abs. 1 Z 3 und 
4 und Abs. 2, 39 Abs. 1 und 42 Abs. 1 BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 
vorgesehener Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigen, sofern diese dafür geeignet und besonders 
geschult sind. Für diese Organe gilt die Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der Richtlinien 
für das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden – RLV, BGBl. 
Nr. 266/1993. 

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das Bundesamt bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben, insbesondere durch Wahrnehmung der ihnen gemäß §§ 36 bis 47 BFA-VG eingeräumten 
Aufgaben und Befugnisse, zu unterstützen. 

Verwendung von Landesbediensteten und Bediensteten der Gemeinde Wien 

§ 2a. (1) Bedienstete der Länder und Bedienstete der Gemeinde Wien können für die Erfüllung von 
Aufgaben des Bundesamtes nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 durch Zuweisung zum Bund zur 
Dienstleistung im Bundesamt herangezogen werden. 

(2) Die Zuweisung gemäß Abs. 1 bedarf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Bund und 
dem jeweiligen Bundesland oder der Gemeinde Wien, die insbesondere Bestimmungen hinsichtlich der 
Grundsätze der Personalüberlassung, der Kostentragung und der aus dieser Zuweisung resultierenden 
Haftungsbedingungen sowie der Beendigung der Zuweisung zu enthalten hat. 

(3) Die Fachaufsicht über die Bediensteten kommt den nach den Organisationsbestimmungen 
zuständigen vorgesetzten Organen des Bundes zu. 

(4) Die zugewiesenen Bediensteten der Länder und der Gemeinde Wien bleiben hinsichtlich ihrer 
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung jeweils Bedienstete des zuweisenden Bundeslandes oder der 
zuweisenden Gemeinde Wien. Die Diensthoheit der Länder (Art. 21 Abs. 3 B-VG) oder der Gemeinde 
Wien über die dem Bund zugewiesenen Bediensteten bleibt unberührt. 

Zuständigkeiten 

§ 3. (1) Dem Bundesamt obliegt 

 1. die Vollziehung des BFA-VG, 

 2. die Vollziehung des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, 

 3. die Vollziehung des 7., 8. und 11. Hauptstückes des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), 
BGBl. I Nr. 100 und 

 4. die Vollziehung des Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005, BGBl. I Nr. 100. 

(2) Das Bundesamt ist – bezogen auf Einzelfälle – die für einen Informationsaustausch mit jenen 
Staaten zuständige Behörde, mit denen die Dublin-Verordnung (§ 2 Abs. 1 Z 8 AsylG 2005) oder ein 
Vertrag über die Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf internationalen 
Schutz anwendbar ist. 

Erstaufnahmestellen 

§ 4. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, mit Verordnung Erstaufnahmestellen 
einzurichten. Diese sind Teil des Bundesamtes. 

Staatendokumentation 

§ 5. (1) Das Bundesamt hat eine Staatendokumentation zu führen, in der für das Verfahren vor dem 
Bundesamtrelevante Tatsachen zur Situation in den betreffenden Staaten samt den Quellen festzuhalten 
sind. 

(2) Zweck der Staatendokumentation ist insbesondere die Sammlung von Tatsachen, die relevant 
sind 

 1. für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf die Gefahr von Verfolgung im Sinne des 
AsylG 2005 in einem bestimmten Staat schließen lassen; 

 2. für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Angaben von Asylwerbern und Fremden und 

 3. für die Entscheidung, ob ein bestimmter Staat sicher im Sinne der §§ 4 oder 4a AsylG 2005 oder 
im Sinne der des § 19 BFA-VG ist. 

Die gesammelten Tatsachen sind länderspezifisch zusammenzufassen, nach objektiven Kriterien 
wissenschaftlich aufzuarbeiten (allgemeine Analyse) und in allgemeiner Form zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist in Bezug auf Fakten, die nicht oder nicht mehr den Tatsachen entsprechen, zu 
berichtigen. Eine allenfalls auf diese Tatsachen aufbauende Analyse ist richtig zu stellen. 

(3) Das Bundesverwaltungsgericht, die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts und der Bundesminister 
für Justiz sind berechtigt, das Bundesamt im Rahmen der Staatendokumentation um die Sammlung von 
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verfügbaren Informationen und die Auswertung von vorhandenen oder zu sammelnden Informationen zu 
einer bestimmten Frage im Wege der Amtshilfe zu ersuchen. Das Bundesamt hat diesem Ersuchen zu 
entsprechen. 

(4) Beim Bundesministerium für Inneres ist ein Beirat (Beirat für die Führung der 
Staatendokumentation) einzurichten, der insbesondere Empfehlungen für die Führung der 
Staatendokumentation, der Sammlung von relevanten Tatsachen und der Bewertung der verwendeten 
Quellen sowie für das Erstellen der Analyse abgibt. Der Bundesminister für Inneres ernennt den 
Vorsitzenden und neun Mitglieder des Beirats, die über entsprechendes Fachwissen im Bereich des Asyl- 
oder Fremdenrechtes verfügen sollen, für eine Funktionsdauer von fünf Jahren; dem Beirat sollen 
jedenfalls ein Mitglied des Bundesverwaltungsgerichtes und je ein Vertreter des Hochkommissärs der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und des Bundesministeriums für europäische und internationale 
Angelegenheiten angehören. Darüber hinaus hat der Direktor des Bundesamtes einen Sitz im Beirat; er 
kann sich in dieser Funktion von einem rechtskundigen Mitarbeiter des Bundesamtes vertreten lassen. Die 
Mitarbeit im Beirat ist ehrenamtlich. Den Mitgliedern des Beirats sind die notwendigen Reisekosten zu 
ersetzen. Für den Ersatz der Reisekosten gilt die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 133. Der 
Bundesminister für Inneres hat mit Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen und in dieser 
vorzusehen, dass bei Stimmengleichheit dem Vorsitz die entscheidende Stimme zukommt; im Übrigen 
hat die Geschäftsordnung insbesondere die Einberufung, den Ablauf und die Protokollierung von 
Sitzungen, die Willensbildung bei der Erstattung von Empfehlungen und die Kriterien für das Vorliegen 
einer qualifizierten Mindermeinung zu regeln. 

(5) Die Staatendokumentation ist öffentlich. Von der Öffentlichkeit sind Dokumente, die der 
Geheimhaltung unterliegen oder sonst von der Akteneinsicht ausgenommen sind (§ 17 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51), auszunehmen. Des Weiteren können das 
Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht Dokumente, die lediglich dem internen Dienstgebrauch 
dienen, von der Öffentlichkeit ausnehmen. 

(6) Die Staatendokumentation steht 

 1. Behörden, die im Rahmen der Bundesvollziehung tätig sind; 

 2. den ordentlichen Gerichten; 

 3. den Verwaltungsgerichten des Bundes und der Länder 

 4. Behörden und Beauftragten der Länder, die im Rahmen der Umsetzung der 
Grundversorgungsvereinbarung tätig sind; 

 5. den Rechtsberatern (§§ 49 bis 52 BFA-VG); 

 6. den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts; 

 7. dem Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR); 

 8. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) und 

 9. ausländischen Asyl- und Fremdenbehörden oder ausländischen Gerichten, soweit Gegenseitigkeit 
besteht 

unentgeltlich zur Verfügung. Andere Behörden oder Personen haben für die Auskunftserteilung 
Verwaltungsabgaben zu entrichten, die vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzusetzen sind. 

(7) Stellt ein Benutzer nach Abs. 6 Z 1, 2, 3 oder 5 fest, dass eine in der Staatendokumentation 
enthaltene Information nicht oder nicht mehr den Tatsachen entspricht, ist dies dem Bundesamt 
mitzuteilen. Andere Personen sind berechtigt, diese Tatsachen dem Bundesamt mitzuteilen. 

(8) Das Bundesamt kann sich bei der Führung der Staatendokumentation Dritter bedienen. 

Information der Medien 

§ 5a. (1) Dem Bundesamt obliegt die Information der Medien (§ 1 Mediengesetz – MedienG, BGBl. 
Nr. 314/1981) über von diesem geführte Verfahren nach Maßgabe der nachstehenden Absätze unter 
Berücksichtigung des Interesses der Öffentlichkeit an sachlicher Information über Verfahren, die 
öffentliche Bedeutung erlangt haben. 

(2) Eine Information der Medien ist nur zulässig, wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen sowie der Anspruch auf ein faires Verfahren nicht verletzt 
werden. 

(3) Auskünfte sind nicht zu erteilen, soweit schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen, insbesondere 
der betroffenen Personen oder ihrer Familienangehörigen sowie der Schutz vor Bekanntgabe der Identität 
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nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 7 bis 7b MedienG entgegenstehen oder ihr Inhalt als verbotene 
Veröffentlichung im Sinne des § 301 Strafgesetzbuch (StGB), BGBl Nr. 60/1974, zu würdigen wäre. 
Gleiches gilt, wenn durch die Auskunft das verwaltungsbehördliche Ermittlungsverfahren gefährdet wäre. 

Verweisungen 

§ 6. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze sind als Verweisungen auf die 
jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 7. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der 
Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische 
Form zu verwenden. 

Inkrafttreten 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(2) § 2a samt Überschrift, § 9 samt Überschrift und das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(3) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu verstehen, dass sie sich 
auf jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, erhalten würde. 

(4) Die § 2 Abs. 5 und 6 sowie § 5 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 70/2015 treten mit 20. Juli 2015 in Kraft. 

(5) Die §§ 2 Abs. 5 und 5a samt Überschrift sowie der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 5a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/2018 treten mit 1. September 2018 in Kraft. 

Übergangsbestimmungen 

§ 9. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übernimmt als Rechtsnachfolger die Funktion als 
Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000 für alle Datenanwendungen des Bundesasylamtes. 
Alle registrierten Datenanwendungen werden unter der Registernummer des Bundesasylamtes 
weitergeführt. Neumeldungen der bereits registrierten Datenanwendungen des Rechtsvorgängers an die 
Datenschutzbehörde sind nicht erforderlich. Die sich aus der Rechtsnachfolge ergebenden notwendigen 
Berichtigungen im Datenverarbeitungsregister sind von der Datenschutzbehörde vorzunehmen. 


